jusline”’

»» Recht. Schnell

Sie kdnnen die QR Codes niitzen um spater wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 9 ArzteG 1998 Ausbildungsstatten
far die Ausbildung zum Arzt fur

Allgemeinmedizin

ArzteG 1998 - Arztegesetz 1998

@ Berucksichtigter Stand der Gesetzgebung: 31.07.2025

1. (1)Ausbildungsstatten fur die Ausbildung gemal3 § 7 sind Abteilungen und sonstige Organisationseinheiten von
Krankenanstalten, einschlieRlich Universitatskliniken, sonstige Organisationseinheiten von Medizinischen
Universitaten oder Universitaten, an denen eine Medizinische Fakultat eingerichtet ist, sowie
Sonderkrankenanstalten, die als Ausbildungsstatten fur die Ausbildung zum Arzt fir Allgemeinmedizin anerkannt
worden sind.

2. (2)Die Anerkennung als Ausbildungsstatte fur die Ausbildung zur Arztin/zum Arzt fur Allgemeinmedizin im
jeweiligen Fachgebiet ist gemal Abs. 1 zu erteilen, wenn gewahrleistet ist, dass entsprechend den fachlichen
Erfordernissen die Ausbildungsstatte nachweislich

1. 1.Uber einen facharztlichen Dienst verfugt, der von einer Facharztin/einem Facharzt geleitet wird, wobei
diese/dieser oder die/der die Leiterin/den Leiter vertretende Facharztin/Facharzt zumindest wahrend der
Kernarbeitszeit anwesend ist, sodass die Anleitung und Aufsicht der Turnusarztinnen/Turnusarzte
gewahrleistet ist,

2. 2.uber ein ausreichendes Leistungsspektrum verfugt, um den Turnusarztinnen/Turnusarzten die nach Inhalt
und Umfang gemal’ den Verordnungen gemal} 88 24 bis 26 erforderlichen Kenntnisse, Erfahrungen und
Fertigkeiten in den entsprechenden Fachgebieten zu vermitteln,

3. 3.uber alle zur Erreichung des Ausbildungszieles erforderlichen fachlichen Einrichtungen und Gerate
einschlieBlich des erforderlichen Lehr- und Untersuchungsmaterials verfiugt,

4. 4.sofern pflegerische Leistungen zu erbringen sind, Uber einen Pflegedienst verfugt, der die Durchfiihrung
jener Tatigkeiten, die in 8 15 Abs. 5 Gesundheits- und Krankenpflegegesetz (GuKG), BGBI. | Nr. 108/1997, in
der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. | Nr. 185/2013, ausdrucklich bezeichnet sind, gewahrleistet und
Turnusarztinnen/Turnusarzte flr diese Tatigkeiten insbesondere im Zeitraum der neunmonatigen
Basisausbildung herangezogen werden kénnen, wenn dies fur den Erwerb der fur die Erreichung des
Ausbildungsziels erforderlichen Kenntnisse, Erfahrungen und Fertigkeiten notwendig ist, sowie

5. 5.0ber ein schriftliches Ausbildungskonzept verfluigt, das unter Darlegung der Ausbildungsstattenstruktur
und moglicher Rotationen die Vermittlung der Kenntnisse, Erfahrungen und Fertigkeiten gemaf3 den
Verordnungen gemaf 88 24 bis 26 zeitlich und inhaltlich strukturiert festlegt.

3. (3)Gleichzeitig mit der Anerkennung einer Ausbildungsstatte fir die Ausbildung zum Arzt fir Allgemeinmedizin
geman 8 7 ist die Zahl der Ausbildungsstellen fur die Ausbildung im jeweiligen Fachgebiet, festzusetzen. Dabei
sind die in Abs. 2 fur die Anerkennung als Ausbildungsstatte genannten Voraussetzungen einschlief3lich der Zahl
der ausbildenden Arzte, die allfallige Bettenzahl sowie der Inhalt und Umfang der medizinischen Leistungen der
Einrichtung entsprechend zu bertcksichtigen. Die Zahl der in einer Ausbildungsstatte festgesetzten
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Ausbildungsstellen flr die Ausbildung zum Arzt fur Allgemeinmedizin darf die Zahl der dort beschaftigten
Facharzte nicht Uberschreiten.
. (3a)Der Trager der Krankenanstalt hat die Anerkennung gemaR3 Abs. 2 und die Festsetzung einer bestimmten Zahl
von Ausbildungsstellen gemal3 Abs. 3 zu beantragen und die zum Nachweis der Voraussetzungen gemaf Abs. 2
Z 1 bis 5 erforderlichen Unterlagen anzuschlieRRen.
. (3b)Der Nachweis der Voraussetzung gemaf3 Abs. 2 Z 2 ist hinsichtlich der zu vermittelnden Fertigkeiten durch
eine den Vorgaben der Z 1 und 2 entsprechend aufbereitete Darstellung des Leistungsspektrums zu erbringen,
aus der die fir die beantragte Anzahl von Ausbildungsstellen umfangliche und inhaltliche Vermittelbarkeit
vollstandig, nachvollziehbar und schlussig hervorgeht. Vorzulegen sind
1. 1.eine vollstandig beflllte Schablone, in der,
1. a)bezogen auf die erforderlichen Organisationseinheiten der Ausbildungsstatte,
2. b)gegliedert nach den zu vermittelnden Fertigkeiten unter Heranziehung des Definitionenhandbuches
fur die arztliche Aus- und Weiterbildung gemaf3 § 13d Abs. 1,
3. c)die Leistungszahlen gemaf3 Abs. 3c,
4. d)den in der Verordnung gemaR § 24 Abs. 2 vorgesehenen Richtzahlen
gegenubergestellt werden, sowie
2. 2.die nachvollziehbare, leistungsbezogen berechnete, beabsichtigte Zahl der Ausbildungsstellen, wobei zu
beachten ist, dass die Leistungszahlen gemaR Abs. 3c Uber die rein rechnerisch erforderliche Héhe in einen
solchen Ausmal? hinausgehen mussen, dass die durch Facharztinnen/Facharzte der Organisationseinheiten
zu erbringenden Leistungen angemessen berticksichtigt werden.
. (30)Als Leistungszahlen gemal3 Abs. 3b Z 1 lit. ¢ sind zumindest aus dem zuletzt abgeschlossenen Kalenderjahr
1. 1die gemaR dem Bundesgesetz Uber Dokumentation im Gesundheitswesen, BGBI. Nr. 745/1996,
dokumentierten Daten aus dem Dokumentations- und Informationssystem fur Analysen im
Gesundheitswesen (DIAG) und,
2. 2.soweit Leistungen gefordert sind, die nicht im DIAG erfasst oder ausgewertet werden kénnen, die

tragereigenen organisationseinheitenbezogenen Daten

. (5)Die Anerkennung als Ausbildungsstatte und Festsetzung von Ausbildungsstellen haben erforderlichenfalls
unter Auflagen und Bedingungen zu erfolgen, wenn deren Erflllung oder Einhaltung fir die gesetzmalige
Ausubung der Ausbildungstatigkeit, die Sicherstellung eines qualitativ hochwertigen Ausbildungsniveaus oder zur
Wahrung der Ausbildungsvoraussetzungen geboten ist.
. (6)Die Anerkennung als Ausbildungsstatte ist zurlickzunehmen oder einzuschranken, wenn
1. 1.die fur die Anerkennung als Ausbildungsstatte erforderlichen Voraussetzungen schon urspriinglich nicht
gegeben waren oder
2. 2.diese teilweise oder zur Ganze weggefallen sind oder
3. 3.Tatsachen vorliegen, aus denen sich ergibt, dass die Anforderungen an die Ausbildung nicht oder nicht
mehr erfullt werden oder
4. 4Veranderungen im Versorgungsauftrag, der Leistungsstatistik und/oder der personellen oder materiellen
Ausstattung der Ausbildungsstatte auftreten, die die Ausbildung nicht mehr gewahrleisten.
Gleiches gilt sinngemal fur die Zahl der festgesetzten Ausbildungsstellen. Der Trager der Ausbildungsstatte hat
im Falle einer Umstrukturierung einer Ausbildungsstatte dies unverziglich schriftlich bekanntzugeben, wobei die
Anerkennung und die Zahl der festgesetzten Ausbildungsstellen weiterhin bestehen bleiben, sofern die
erforderlichen Voraussetzungen weiterhin erfullt sind. (Anm. 1)
. (7)Mit der Anerkennung als Ausbildungsstatte kann das Anerkennungsausmal? entsprechend eingeschrankt
werden, wenn die Ausbildungsstatte nicht das gesamte Gebiet des betreffenden Fachgebietes umfasst oder die
von ihr erbrachten medizinischen Leistungen nicht gewahrleisten, dass den Turnusarzten die erforderlichen
Kenntnisse, Erfahrungen und Fertigkeiten auf dem jeweiligen Fachgebiet zur Ganze vermittelt werden kénnen.
. (8)Eine ruckwirkende Anerkennung als Ausbildungsstatte oder riickwirkende Festsetzung einer Ausbildungsstelle
far die Ausbildung zum Arzt fir Allgemeinmedizin ist nur auf Antrag und nur fur einen Zeitraum von héchstens
einem Jahr ab Antragstellung zuldssig. In diesem Zeitraum mussen die hiefur geltenden Voraussetzungen ohne
Unterbrechung vorgelegen sein.
. (9)Die Ausbildungsstatten sind in das elektronisch geflihrte Verzeichnis der Ausbildungsstatten fur die Ausbildung
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zum Arzt fur Allgemeinmedizin aufzunehmen. Das Verzeichnis ist laufend zu aktualisieren und auf der Homepage
der Osterreichischen Arztekammer zu veréffentlichen.

. (10)Hinsichtlich der Anerkennung von sowie der Festsetzung von Ausbildungsstellen in Universitatskliniken und

sonstigen Organisationseinheiten einschlieBlich allfalliger Untereinheiten von Medizinischen Universitaten oder
Universitaten, an denen eine Medizinische Fakultat eingerichtet ist (8 6 Universitatsgesetz 2002, BGBI. |

Nr. 120/2002), ist das Einvernehmen mit dem Bundesminister fir Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft
herzustellen.

. (11)Die Tatigkeit eines Facharztes als Konsiliararzt kann die Anerkennung einer Abteilung oder sonstigen

Organisationseinheit als Ausbildungsstatte einer Krankenanstalt dann ersetzen, wenn diese bereits tber
zumindest eine Ausbildungsstatte verfligt und insoweit, als durch die Tatigkeit des Konsiliararztes die Ausbildung
eines Turnusarztes auf einem Teil eines Fachgebietes im AusmalR von zumindest 30 Wochenstunden, auch
kombiniert mit einer Tatigkeit in einer Lehrpraxis oder Lehrgruppenpraxis, unter Anleitung und Aufsicht des
Konsiliararztes gewahrleistet werden kann. Diesbezlglich ist die Krankenanstalt unter sinngemaRer
Berticksichtigung der Erfordernisse gemaR Abs. 2 als Ausbildungsstatte fiir dieses Fachgebiet anzuerkennen und
je Konsiliararzt eine Ausbildungsstelle festzusetzen. Die sonstigen Bestimmungen betreffend Ausbildungsstatten
sowie die Wahrung der Ausbildungsqualitat gelten sinngemaR. In der Verordnung gemal3 § 24 Abs. 1 sind jene
Fachgebiete festzulegen, die durch einen Konsiliararzt vermittelt werden kdnnen. Ist der Konsiliararzt auch
Lehrpraxisinhaber gemaR § 12 oder Gesellschafter einer Lehrgruppenpraxis gemali § 12a, so ist auch das
Tatigwerden des Turnusarztes in dieser Lehrpraxis oder Lehrgruppenpraxis unter Bertcksichtigung der
entsprechenden Bestimmungen zuldssig.

. (12)Bei der Anerkennung von Ausbildungsstatten und der Festsetzung von Ausbildungsstellen sind die Zahl der

betroffenen Turnusarzte und Abteilungen oder sonstigen Organisationseinheiten sowie die entsprechenden
organisatorischen Rahmenbedingungen von abteilungs- oder organisationseinheitsibergreifender Tatigkeit
gemal § 7 Abs. 3 vorzulegen.

Anm. 1.. Z 10 der NovelleBGBI. | Nr. 17/2023 lautet: ,In§ 9 Abs. 6zweiter Satz lautet: ,Der Trager der
Ausbildungsstatte...” Offensichtlich gemeint ist § 9 Abs. 6 dritter Satz.)

In Kraft seit 01.01.2024 bis 31.05.2026

© 2025 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


https://www.jusline.at/gesetz/aerzteg/paragraf/6
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/2002_120_1/2002_120_1.pdf
https://www.jusline.at/gesetz/aerzteg/paragraf/24
https://www.jusline.at/gesetz/aerzteg/paragraf/12
https://www.jusline.at/gesetz/aerzteg/paragraf/12a
https://www.jusline.at/gesetz/aerzteg/paragraf/7
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/I/2023/17
https://www.jusline.at/gesetz/aerzteg/paragraf/9
https://www.jusline.at/gesetz/aerzteg/paragraf/9
file:///

	§ 9 ÄrzteG 1998 Ausbildungsstätten für die Ausbildung zum Arzt für Allgemeinmedizin
	ÄrzteG 1998 - Ärztegesetz 1998


